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1. Gebühren Akkreditierung von Transitionsstellen 
Für die Akkreditierung von Einrichtungen als Transitionsstellen gemäß dem vom 
Verein festgelegten und in dem „Handbuch zur Akkreditierung von Transitionsstel-
len nach dem BTP“ dokumentierten Verfahren erhebt der Verein von den zu akkre-
ditierenden Einrichtungen eine Gebühr.  

Zusätzlich zu der jeweiligen Gebühr haben die zu akkreditierenden Einrichtungen 
die von den Gutachtern durch Belege nachgewiesenen Reisekosten gemäß den 
Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes sowie ggf. weitere durch Belege 
nachgewiesene Aufwände der Gutachter im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für 
die Akkreditierung der betreffenden Einrichtung zu erstatten. 

1.1 Erst-Akkreditierung 
Die Gebühr für Erst-Akkreditierung einer Einrichtung als Transitionsstelle beträgt: 

€ 400,-. 

Von dieser Gebühr erhält der zuständige Gutachter als Aufwandsentschädigung 
den Betrag von € 200,-. 

 

1.2 Re-Akkreditierung 
Die Gebühr für eine Re-Akkreditierung einer Einrichtung als Transitionsstelle be-
trägt: 

€ 400,-. 

Von dieser Gebühr erhält der zuständige Gutachter als Aufwandsentschädigung 
den Betrag von € 200,-. 
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2. Gebühren Ausbildungs- und Fortbildungsangebote 
des Vereins 

Für die Teilnahme an Ausbildungs- und Fortbildungsangeboten kann der Verein 
Teilnehmergebühren zur Deckung der Unkosten für die Veranstaltungsdurchfüh-
rung sowie für die Honorierung der Referenten/Trainer erheben. 

2.1 Ausbildung „Transitionsmanagement nach BTP“ 
Die Gebühr für die Teilnahme an der 1,5-tägigen Ausbildung zum/zur „Transitions-
manager/in nach BTP“ beträgt: 

€ 300,- 

Durch diese Gebühr sind die Teilnahme an der Schulung und die schriftlichen Schu-
lungsunterlagen abgegolten. Ggf. entstehende Reise-, Übernachtungs- und Ver-
pflegungskosten sind von den Teilnehmern selbst zu tragen. 
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